
Trennfi bel
der Marktgemeinde Telfs

Abfall-



Nähere Auskünfte über Umweltschutz, 

Abfalltrennung und Abfallwirtschaft

Umweltbüro im Gemeindeamt Telfs: Untermarktstraße 5+7, 6410 Telfs 

Tel.: 0 52 62 / 69 61-1500 | Email: umwelt@telfs.gv.at | Web: umwelt.telfs.gv.at

EIN MODERNES, REGIONALES ABFALLWIRTSCHAFTSZENTRUM
Das moderne Telfer Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) schafft beste Bedingungen für 
ein ökologisch effizientes Recycling. Es bietet den BürgerInnen die Möglichkeit, 
Altstoffe und Abfälle an einem zentralen Ort, zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten 
und mit fachkundiger Beratung abzugeben. 

Das AWZ stellt eine Ergänzung der bewährten Sammelsysteme der Gemeinde dar. 
Neben der Abfallvermeidung leisten die Abfalltrennung und fachgerechte Entsorgung 
einen wesentlichen Beitrag zur Ressourcen- und Umweltschonung.

Die Vorteile auf einen Blick: 
 ❚ 40 Stunden Annahme pro Woche
 ❚ Beratung und Hilfe vor Ort
 ❚  Hilfestellung bei der Problemstoffannahme
 ❚ Eine Anfahrtsstelle für alle Abfall- und Altstoffarten
 ❚ Bargeldlose, transparente und verursachergerechte 

Abrechnung bei kostenpflichtigen Fraktionen

Öffnungszeiten:
Mo - Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Mo - Mi, Fr 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag und Samstag Nachmittag geschlossen

Was wir heute tun, entscheidet 
darüber, wie die Welt morgen aussieht.

Marie von Ebner-Eschenbach



*Nutzen Sie die separate Zufahrt

(über den zweiten Schranken

für Strauch- und Baumschnitt).

Sortieren Sie die Abfälle 

und Altstoffe möglichst 

genau vor. Das erspart 

Ihnen unnötige

Entsorgungskosten.

WELCHE ABFÄLLE/ALTSTOFFE KÖNNEN IM AWZ ABGEGEBEN WERDEN?

ABFÄLLE KOSTENPFLICHTIG  
 ❚ Altholz (Sperrholz)
 ❚ Autoreifen ohne Felgen
 ❚ Bauschutt
 ❚ Flachglas
 ❚ Grasschnitt
 ❚ Sperrmüll
 ❚ Strauch- und Baumschnitt*

ABFÄLLE KOSTENFREI 
 ❚ Alteisen
 ❚ Altspeiseöl und -fett
 ❚ Alttextilien und -schuhe
 ❚ Buntglas und Weißglas
 ❚ Elektroaltgeräte
 ❚ Kunst- und Verbundstoffverpackungen
 ❚ Metallverpackungen
 ❚ Papier und Karton
 ❚ Problemstoffe (Farben und Lacke, 

Pflanzenschutzmittel und Chemikalien, 
Spraydosen usw.)

Tipp
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SO FUNKTIONIERT DIE ABGABE
Mit Ihrer Servicekarte erhalten Sie zu den Öffnungszeiten Zutritt 
zum AWZ. Zudem erfolgt bei kostenpfl ichtigen Abfallfraktionen eine 
bargeldlose Abrechnung der Abgabe.

❚  Direkt beim Schranken des AWZ benutzen Sie Ihre Service-
karte, um Zutritt zum Areal zu erhalten.

❚  Fahren Sie zum Container der jeweiligen Abfallfraktion (siehe 
Übersichts- und Lageplan).

❚  Bei kostenpfl ichtigen Abfällen benutzen Sie Ihre Servicekarte
am Terminal vor dem Container und entsorgen Ihre Abfälle.
Hier erhalten Sie direkt am Terminal einen Beleg über die
entsorgten Abfälle, die Verrechnung erfolgt bequem und
bargeldlos über die Gemeindevorschreibung.

WAS MACHE ICH, WENN ICH MEINE KARTE VERLIERE?
Bei Verlust kann eine neue Karte für € 12,00 inkl. USt
im Gemeindeamt beantragt werden. Dasselbe gilt für zusätzliche 
Karten.



Abfalltrennung – Was
wo hineingehört. Was nicht.
Nach der Abfallvermeidung ist die richtige Abfalltrennung ein 
wichtiger Beitrag jedes Einzelnen zum Schutz unserer Umwelt.

KOSTENFREIE ABFÄLLE

Alteisen

Blechteile, Metallspielzeuge, Metallgeschirr, Bau-
stahl, Eisenpfannen und -töpfe, Drähte, E-Herde, 
Fahrräder, Gussöfen (ohne Schamottsteine), 
Maschinenteile (ohne gefährliche Flüssigkeiten), 
Metallboiler ohne Schalenisolierung, Schrauben, 
Nägel, Werkzeuge, Metallzäune, Sportgeräte aus 
Metall, u.v.m.

Metalldosen, Blechkübel, Elektroaltgeräte (z.B. 
Boiler), Druckgasbehälter, Feuerlöscher, Altölfässer 
mit Restinhalten, Öltanks mit Restinhalten

Achtung: Sollten andere Materialien mit dem Metall verbunden sein (Kunststoff, Holz), muss der Metallgehalt ca. 80 % betragen. Leicht entfernbare Teile 
wie Bespannungen, Fahrradreifen, Isolierschalen bei Boilern sind vor Entsorgung zu entfernen.

Altspeiseöl
und -fett

Gebrauchte Frittier- und Bratfette/-öle, Öle von ein-
gelegten Speisen (Thunfisch, Sardinen, Gemüse...) 
Butterschmalz und Schweineschmalz, verdorbene 
und abgelaufene Speiseöle und -fette

Mineral-, Motor- und Schmieröle, Chemikalien, 
andere Flüssigkeiten, Saucen und Dressings, 
Mayonnaise, Speisereste und sonstige Abfälle

Tipp: Den Deckel des Öli-Kübels bitte immer fest verschließen (aufdrücken, bis er einrastet). Dadurch wird der Öli geruchsdicht und transportsicher. 
Gastronomiebetriebe können den Gastro-Öli (25 l) erwerben.

Achtung: Speisefette und -öle dürfen auf keinen Fall in die Kanalisation gelangen!

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN



KOSTENFREIE ABFÄLLE

Alttextilien & 
-schuhe

Gute, tragfähige Kleidung, Haushaltstextilien, Vor-
hänge, Stores, Tischdecken, Handtücher, Bettwä-
sche, Unterwäsche, unbeschädigte Taschen, Gür-
tel, Mützen, Schals, Krawatten, saubere Sommer- & 
Winterschuhe, Hausschuhe, Textilschuhe

Feuchte, schimmlige, kaputte, verschmutzte 
Schuhe & Textilien, Putzlappen, Schneiderei- 
abfälle, Wollreste, Stoffreste, Teppiche, Matratzen & 
Pölster, Eislaufschuhe, Skischuhe

Tipp: Altkleidung in Säcke geben und unbedingt zubinden! Die Beseitigungskosten für ungeeignete Materialien bei der Altkleidersammlung sind enorm. 
Das gefährdet die Fortführung des Sammelsystems.

Buntglas und 
Weißglas

Flaschen, Flakons, Lebensmittelgläser, Kosmetik-
fläschchen und andere leere Hohlglasbehälter

Verschlüsse, Deckel, Porzellan, Keramik, Steingut-
flaschen, Vasen, Glasgeschirr, Glühbirnen, Fenster-
glas, Spiegel, Drahtglas

Tipp: Vergewissern Sie sich, dass kein Pfandglas dabei ist, denn dieses kann gereinigt und wiederbefüllt werden und muss nicht den Recyclingprozess 
durchlaufen, um wiederverwendet werden zu können.

Achtung: Weiß- und Buntglas bitte unbedingt sorgfältig trennen und die Verschlüsse entfernen. Schon kleine Mengen an Buntglasflaschen können die 
Farbqualität von recyceltem Weißglas empfindlich stören und damit ist das gesamte Weißglas nicht mehr als solches zu recyceln.

Elektroalt- 
geräte

Elektrokleingeräte: Toaster, Rasierer, Föhn, Radio, 
Fernbedienung, Computerlaufwerke
Elektrogroßgeräte: Waschmaschine, Geschirr- 
spüler, Herd
Bildschirmgeräte: Monitor, TV, Laptop
Kühlgeräte: Kühlschrank, Klimagerät
Gasentladungslampen: Leuchtstoffröhren, Energie-
sparlampen

Glückwunschkarten & Bücher mit Musik, Mehr-
fachstecker, Kabelrollen, Hausantennen, Elektro- 
Installationsmaterial, Boiler, akustische Signal- 
geräte, Möbel mit Beleuchtung

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN
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KOSTENFREIE ABFÄLLE

Kunst- und 
Verbundstoff-
verpackungen

Getränke-, Kaffee- und Tiefkühlverpackungen, 
Fleischtassen, Verpackungsfolien und -chips, 
Plastiksäcke, Joghurtbecher, Obstnetze, Kanister, 
Butterpapier, Zigarettenschachteln, Putzmittel- und 
Kosmetikleergebinde, Tablettenblister, Styropor

Gegenstände aus Kunststoffen ohne Verpackungs-
funktion, z.B. Plastikspielzeug, Bodenbeläge, 
Windeln, Wäschekörbe

Metall- 
verpackungen

Weißblech-, Getränke- und Konservendosen, 
Alufolien und -tassen, Metalltuben, Deckel und 
Verschlüsse
Nur spachtelreine bzw. tropffreie Farb- und Lack-
dosen, restentleerte Spraydosen (druckgasfrei!)

Gaskartuschen und Spraydosen etc. mit Rest- 
inhalten, Töpfe, Pfannen, Nägel, Haushaltsschrott 
zur Altmetallsammlung der Gemeinde

Papier und 
Karton

Papier: Zeitungen, Illustrierte, Kataloge, Prospekte, 
Bücher (ohne Einband), Hefte, Schreibpapier, Fens-
terkuverts, unbeschichtetes und sauberes Papier 
Karton (bitte falten): Schachteln, Kartons, Wellpap-
pe, Kraftpapiersäcke

Beschichtete Tiefkühlverpackungen, Ringordner, 
Tapeten, Zellophan, Getränkeverpackungen, 
Hygienepapier, Papiertaschentücher, Servietten, 
Teppichrollkerne

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN
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KOSTENFREIE ABFÄLLE

Problemstoffe

Altöle und ölhaltige Abfälle (z.B. Putzfetzen), 
Batterien, Lösungsmittel, Nitroverdünnung, 
Farben und Lacke, Desinfektions- und Lösungs- 
mittel, Säuren, Laugen, Quecksilber, Pflanzen- 
schutzmittel, Gifte, Medikamente, Kosmetika und 
Körperpflegeprodukte

Spachtelreine und tropffreie Leergebinde von 
Farben, Lacken, Putzmitteln sowie restentleerte 
Spraydosen

Achtung: Bewahren Sie die Problemstoffe kindersicher auf (unerreichbar, gekennzeichnet und gut verschlossen). Die Problemstoffe sollten nach 
Möglichkeit bis zur endgültigen Entsorgung im Originalgebinde verwahrt werden. Füllen Sie flüssige Stoffe nicht in andere Behälter um (z.B. Getränke-
flaschen). Stoffe oder Flüssigkeiten, die nicht zugeordnet werden können, bitte dem geschulten Personal übergeben!

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN



KOSTENPFLICHTIGE ABFÄLLE

Altholz 
(Sperrholz)

Möbel, Holzkisten, Paletten, Spanplatten, Bretter, 
Bauholz, Abbruchholz, Bodenbeläge aus Holz, 
Holzspielsachen, Holztüren und -stöcke, Holz- 
fensterrahmen (ohne Glas) und -stöcke, u.v.m.

Rattanmöbel, Dämmplatten aus Kork, Bahn- 
schwellen oder ähnliche imprägnierte Hölzer

Autoreifen 
(ohne Felgen)

PKW-Reifen, Altreifen, ohne Felgen, Motorradreifen 
(ohne Schlauch)

Vollgummireifen, Reifen aus Gewerbebetrieben 
(LKW, Baumaschinen, Gummiräder von Seil- 
bahnen, u. Ä.)

Tipp: Nutzen Sie die Rückgabemöglichkeit bei KFZ-Werkstätten und Tankstellen.

Bauschutt 
(sortiert, 

unsortiert)

Fliesen, Dach- und Deckenziegel, Natursteine, 
Klinker, Porzellan und Keramik, Glasbausteine, 
Zement, Mörtel und Verputze, Kies, gebrochene 
natürliche Materialien, Gasbetonprodukte (Ytong), 
Faserzementprodukte

Rigips-, Knauf- oder andere Trockenausbauplatten, 
verunreinigtes Erdreich, ungelöschter Kalk und 
andere reaktive Substanzen (Karbid), Dämmstoff-
platten aus Mineralwolle

Tipp: Sortieren Sie Ihren Bauschutt so gut wie möglich und sparen Sie dadurch Kosten.

Flachglas

Autoscheiben, Drahtglas, Fensterglas, Isolierglas, 
Spiegelglas, Farbglas.

Hitzebeständige Gläser wie Ceranfelder, Backrohr-
fenster, Kochgeschirr (Jenaer Glas)
-> zum Restmüll
Porzellan, Keramik, Steingut
-> zum Bauschutt

Tipp: Glasscheiben aus Holzfenstern können über dem Flachglasbehälter herausgeschlagen werden.

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN



KOSTENPFLICHTIGE ABFÄLLE

Grasschnitt

Grasschnitt, Rasenschnitt Strauch- und Baumschnitt

Tipp: Nutzen Sie die separate Zufahrt für Strauch- und Baumschnitt sowie Grasschnitt.

Achtung: Bitte vermischen Sie den Grasschnitt nicht mit Ihren Strauch- und Baumschnitt-Abfällen, da dieser gesondert entsorgt werden muss.

Sperrmüll

Teppiche, Ski und Skischuhe, Sportgeräte aus 
Kunststoff, Spielgeräte, Möbel (vorwiegend aus 
Kunststoff), Bodenbeläge, Dachpappe, Bau- 
styropor, Sonnen- und Regenschirme, Mineralwolle, 
Zementsäcke (verschmutzt), Trockenausbauplat-
ten, Heraklith, Textilbespannungen, Matratzen, 
Kunststoff-Rohre, Schaumstoffe u. Ä.

Restabfälle, Elektroaltgeräte, Verpackungen, 
Altstoffe, Problemstoffe, Altholz, biogene Abfälle

Tipp: Sperrmüllabfuhr über die Marktgemeinde gegen vorherige telefonische Anmeldung im AWZ (Tel. 0 52 62 / 69 61-1800).

Strauch- & 
Baumschnitt

Heckenschnitt, Reisig, Strauch- und Baumschnitt Wurzelstöcke, Abbruchholz, Kränze, Obst- und 
Gemüsereste, Speise- und Lebensmittelreste

Tipp: Nutzen Sie die separate Zufahrt für Strauch- und Baumschnitt und sowie Grasschnitt.

WEISSGLAS KUNST- & VERBUNDSTOFFEN
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MÜLLABFUHRORDNUNG
Die Müllabfuhrordnung regelt die Anbindung an die kommunale 
Abfallentsorgung, Abfuhrbereich und Organisation, Pflichten der 
Liegenschaftseigentümer sowie allgemeine Bestimmungen und 
Grundsätze der Abfallwirtschaft der Marktgemeinde Telfs.

ABFALLGEBÜHRENVERORDNUNG
Die Marktgemeinde Telfs erhebt zur Deckung des Aufwandes, 
der ihr durch die Entsorgung und die Abfallberatung entsteht, 
Abfallgebühren in Form einer Grundgebühr und einer weiteren 
Gebühr.

LÄRMSCHUTZVERORDNUNG
Die Lärmschutzverordnung gilt für das gesamte Gemeinde- 
gebiet von Telfs: Jedermann hat sich so zu verhalten, dass andere 
Personen durch Lärm, welcher nicht vermeidbar und nicht 
unbedingt notwendig ist, nicht belästigt werden. 

Die Verrichtung lärmerregender Haus- und Gartenarbeiten ist an 
Sonn- und gesetzlichen Feiertagen überhaupt, an Werktagen/
Samstagen in der Zeit von 12:00 bis 13:00 Uhr und von 20:00 
bis 07:00 Uhr verboten.

Generell ist es verboten, ungebührlicherweise störenden Lärm 
zu erregen, insbesondere während der Nachtruhe von 22:00 bis 
07:00 Uhr.

Tierhalter haben jene Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich 
sind, um Lärmbelästigungen seitens der gehaltenen Tiere, 
insbesondere in der Zeit von 22:00 bis 07:00 Uhr, hintanzuhalten 
und dass der mit einer ordnungsgemäßen Tierhaltung verbundene 
Lärm nicht überschritten und Dritte nicht über das zumutbare 
Maß hinaus belästigt werden.

Umweltrelevante
Verordnungen & Gesetze



VERORDNUNG ÜBER DEN LEINENZWANG FÜR HUNDE 
UND DIE HUNDEKOTAUFNAHMEPFLICHT
Gemäß Gemeinderatsbeschluss besteht im gesamten Gemeinde- 
gebiet der Marktgemeinde Telfs eine Verordnung über den 
Leinenzwang für Hunde und die Hundekotaufnahmepflicht. 
Verwenden Sie in Problemzonen auch die unentgeltlichen 
Hundegassisäcke, erhältlich im Gemeindeamt oder vor Ort bei 
den „Gassi-Systemen“. Nutzen Sie auch die vom Leinenzwang 
ausgenommenen Zonen.

LUFTREINHALTEGESETZ
Das Bundesluftreinhaltegesetz beinhaltet eine allgemeine Luft-
reinhaltepflicht und ein konkretes Verbrennungsverbot. Seitens 
der Gemeinde wird kontrolliert und exekutiert! Jedermann ist 
dazu verpflichtet, bei all seinen Handlungen darauf zu achten, 
dass die natürliche Zusammensetzung der Luft durch Luftschad-
stoffe nicht in einem dem Ziel dieses Bundesgesetzes wider- 
sprechenden Ausmaß verändert wird!

Die aktuellen Tarife zur Abfallbeseitigung

finden Sie unter umwelt.telfs.gv.at



Sonderaktionen
und Services

SPERRMÜLLABFUHR
Die Sperrmüllabfuhr findet auf Anmeldung im Abfallwirtschaftszentrum statt.

CHRISTBAUM-ABHOLUNG
Im Jänner und Februar ebnen wir den Weg für den Frühjahrsputz und entsorgen 
den Weihnachtsbaum bei der Christbaum-Abholung.

AKTION „SAUBERES TELFS“
Mit Umweltbewusstsein durch den Frühling in Telfs. Viele Freiwillige – 
Erwachsene wie Kinder – sagen dem Schmutz in Wäldern und auf Wegen 
den Kampf an. Sie machen sich jedes Jahr gemeinsam auf den Weg, um 
den Müll einzusammeln. Jedes Frühjahr veranstaltet das Umweltreferat der 
Marktgemeinde Telfs in Zusammenarbeit mit der Bergwacht die Aktion 
„Sauberes Telfs“. Jeder Teilnehmer erhält eine kleine Jause.

Tipp
Mittels kostenlosem 

Mül l -SMS-Serv ice 
versäumen Sie keinen 

Abholtermin mehr.

Informationen und 

Link zur Anmeldung 

unter

umwelt.telfs.gv.at.



Standorte und
Sammelstellen*

An den Sammelstellen können Bunt- und Weißglas, Papier, 
Metall und teilweise Altkleider und -schuhe in haushaltsüblichen 
Mengen abgegeben werden.

 ❚ Anton-Klieber-Straße 14 (Park)
 ❚ Bärenweg/Dammstraße (Kreuzung)
 ❚ Birkenberg bei Tennisanlage
 ❚ Hanffeldweg/Gartenweg (Kreuzung)
 ❚ Heroldweg/Josef-Falkner-Straße (Kreuzung)
 ❚ Hinterberg (bei Haus Nr. 6)
 ❚ Höhenstraße/Bärenweg (Kreuzung)
 ❚ Josef-Falkner-Straße (bei Haus Nr. 28)
 ❚ Josef-Schöpf-Straße 1
 ❚ Karl-Schönherr-Straße
 ❚ Klosterfeld
 ❚ Krehbachgasse (Kreuzung Wassertal)
 ❚ Krehbachgasse (vor Wohnblock Haus Nr. 7)
 ❚ Moosweg (Nähe Haus Nr. 2a)

 ❚ Moritzenstraße/Hanffeldweg (Kreuzung)
 ❚ Mösern bei Tourismusverband (Parkplatz)
 ❚ Niedere-Munde-Straße/Klammweg (Kreuzung)
 ❚ Olympstraße
 ❚ Pfarrer-Gritsch-Straße
 ❚ Prof.-A.-Einberger-Straße beim Schützenheim
 ❚ Puelacherweg beim Kinderspielplatz
 ❚ Puelacherweg/Arzbergstraße/Grundfeld
 ❚ Schlichtling bei Wohnanlage
 ❚ Sonnensiedlung
 ❚ Vinzenz-Gredler-Straße
 ❚ Wiesenweg/Andreas-Raggl-Weg Kreuzung

*Änderungen vorbehalten.
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